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Exposé

Wohnen in Igensdorf

Baugrundstiick 645 m2 in Igensdorf -
Zwangsversteigerung — attraktive Lage

Objekt-Nr. OM-443183
Wohnen

Verkauf: 232.000 €

Ansprechpartner:
Franziska Tsibis

91338 Igensdorf
Bayern
Deutschland

Grundstticksflache 645,00 m? Ubernahme Nach Vereinbarung
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Objektbeschreibung

Attraktives Baugrundsttick im Wohngebiet — Zwangsversteigerung

Zum Verkauf steht ein ca. 645 m?2 grof3es Baugrundstiick im Baugebiet Untere Biihlstrafie in
Igensdorf im Landkreis Forchheim.

Das Grundstiick wird im Rahmen einer 6ffentlichen Zwangsversteigerung beim Amtsgericht
Bamberg angeboten.

Termin der Versteigerung: Freitag, 24.04.2026.

Laut Bebauungsplan handelt es sich um ein Allgemeines Wohngebiet (WA). Gemaf
Bebauungsplan kann das Grundstiick mit Einfamilienh&dusern oder Doppelhdusern bebaut
werden.

Das Grundstiick gehort zu den wenigen noch unbebauten Grundstiicken in diesem Bereich.
Die Erschliefungsstrafie ist eine Anliegerstrafie mit beidseitigen Gehwegen und Beleuchtung.

Mit 645 m? ist das Grundstiick grofier als der tiberwiegende Teil der bebauten Grundstiicke in
der Umgebung und bietet erhebliche Moglichkeiten im Rahmen der Bebaubarkeit.

Das Grundstiick ist daher insbesondere fiir Bautrager und Investoren attraktiv und ohne
Weiteres teilbar.

Festgesetzter Verkehrswert: 232.000 €

Sonstiges

Hinweis

Der Erwerb erfolgt ausschlieflich im Rahmen der 6ffentlichen Zwangsversteigerung beim
zustandigen Amtsgericht. Weitere Informationen zum Verfahren kénnen beim Gericht
eingeholt werden. zvg-portal. de

La ge
~Ruhige Wohnlage mit guter Anbindung an Ntrnberg"“

Igensdorf liegt im stidlichen Bereich des Landkreises Forchheim und grenzt direkt an den
Landkreis Erlangen-Hochstadt. Der Ort ist Teil der Metropolregion Niirnberg und
insbesondere bei Pendlern sehr beliebt. Viele Einwohner arbeiten in den umliegenden
Ballungsraumen, insbesondere im Raum Nurnberg.

Die Verkehrsanbindung ist sehr gut. Uber die Grafenbergbahn besteht eine direkte
Bahnverbindung nach Nurnberg mit einer Fahrzeit von ca. 35 Minuten. Der Bahnhof ist vom
Grundstiick aus in etwa 10 Minuten fuflaufig erreichbar. Zudem besteht eine gute Anbindung
an die Bundesstraf3e B2 in Richtung Niuirnberg (ca. 25 km).

Igensdorf verfiigt tiber eine sehr gute Infrastruktur. Im Ort befinden sich eine Grundschule,
mehrere Kindergarten und Kindertagesstatten sowie Einkaufsmoglichkeiten, darunter ein
Supermarkt. Auch eine medizinische Versorgung ist im Ort vorhanden.

Die Umgebung ist gepragt von ruhiger Wohnbebauung mit Ein- und Zweifamilienhdusern und
bietet ein angenehmes, familienfreundliches Wohnumfeld.

Infrastruktur:

Apotheke, Lebensmittel-Discount, Allgemeinmediziner, Kindergarten, Grundschule,
Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Offentliche Verkehrsmittel
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Grundrisse
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Grundrisse

32 Grundsticksbeschreibung
das unbebaute Grundstijck — Untere Bihistr. 8, 91388 Igensdorf, Flurstiick 868
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Aufzeichnungen {iber Hochwdsser liegen nicht vor.
Auf eine mdgliche Hochwassergefihrdung
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© ZEICHENERKLARUNG
A. FUR FESTSETZUNGEN

o} Grenze des raumlichen Geltungs-
e

bereiches des Bebauungsplans
Filllschema der Nutzungsschablone

WA = Allgem. Wohngebiet

GRZ = Gindfiichenzahl
¢ = offene Bauweise

Z = Zahl der Vollgeschosse

@ = Einzel- u. Doppelhduser
Reihenhuser

Art der baulichen Nutzung
WA Allgemeines Wohngebiet
nach §4 der BauhVO

o

‘MaR der baulichen Nutzung\\\
030

Grundflachenzahl

Bauweise, Baugrenzen, Vollgeschosse

Verkehrsflachen

Gehweg
Fahrbahn

Strafkenbegrenzungslinie

Anwandweg

Nutzungsregelungen

ool Bestand von Strauchem und Baumen

sa'  Pflanzgebot fiir Strducher und Baume
vorgeschlagener Standort von Baumen

Spielplatz (best.)

B. HINWEISE

offene Bauweise

- Baugrenze

E+D 2 Voligeschosse zulissig,

wobei das Dachgeschoss das 2Vollgeschoss ist;
Kniestock max . 0,5 m,

gemessen von OKT RB DG bis UK FuBpfetie
FuBpfette max. 12 ¢cm hoch

D Saotteldach
9+ 3
7- 4

Dachneigung

Dachneigung  fiir Garagen,
Steflplatziiberdachungen und die Ddcher
der Nebengebiude

nach § 14 der BauNvo

Hohenlage der baulichen Anlage

Abwasserleitung (Planung)

——0— Abwasserleitung (Bestand)
bestehende Gebiiude

LN landwirtschaftiiche Nutzflache

¥

urspriingliche Flurstiicksgrenzen

geplante Parzellierungsgrenzen
103/3 Flurstiicksnummer
LR Hhenschichtliien

HE.D.Q

MaBangabe in Meten

6.0

6.1

6.2

6.3
6.4

6.9

Bodendenkmal

Der Antragsteller hat vor Beginn der Erdarbeiten eine

sachgerechte archdologische Sondierung im Einvernehmen und unter

der fachlichen Aufsicht des Bayerischen Landesamt fiir Denkmalpflege (BLfD)
im Bereich der geplanten Baufliiche durchzufilhren.

Nach Ergebnis der Sondierungen hat der Antragsteller
eine sachgerechte archdologische Ausgrabung im Einvemehmen und unter
der fachlichen Aufsicht des BLfD zur Sicherung und Dokumentation aller

von der geplanten MaBnahme betroffenen Bodendenkmdler durchzufiihren
nach den Grabrichtiinien und dem Leistungsverzeichnis des BLfD.

Der Antragsteller hat lie Kosten der Sondierung und der Ausgrabung zu tragen.

Mit den Erdarbeiten fiir die geplante MoBnahme darf erst begonnen werden, wenn die
vorhandenen Bodendenkmdler sachgerecht freigelegt, dokumentiert und geborgen wurden.

Die Untere Denkmalschutzbehirde behdlt sich ausdriicklich vor, weitere Bestimmungen

nachtriiglich aufzunehmen, zu dndem oder zu ergnzen sowie den Bescheid
jederzeit zu widerrufen.

D. VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschluss om 25.06.1997
2. Orsiibliche Bekanntmachung des
Aufstellungsbeschiuss am 08.07.1997

3. Vorgezogene Biirgerbeteiligung gem.

§ 3 Abs. 1 BauGB  von 1B.08.2004 bis 26.08.2004
4. (Offentliche Auslequng gemib

§ 3 Abs. 2 BauGB  von 19.10.2004 bis 18.11.2004
5. Beteiligung der Triiger dffentlicher Belange gemdt

§ 3 Abs. 2 BauGB  won 11.10.2004 bis 10.11.2004
6. Emeute offentiiche Auslequng gemdb

§ 3 Abs. 2 BauGB  von 10.01.2005 bis 23.01.2005

7. Emeute Beteiligung Trdger offentlicher Belange
von 13.122004 bis 12.01.2005

8.  SatzungsbeschiuB gemid
§ 10 Abs. 1 BwGB am  27.01.2005

9. Der Bebauungsplan ist genehmigungépﬂichtig. |
Genehmigung durch das Landratsamt Forchheim
Mit Schreiben vom 14,025 7  Milp-6A02-0% ¢

10.  Ortsiibliche Bekanntmachung des
genehmigten Bebauungsplans gemB

§ 10 Abs. 3.12 Halbsolz BauB  am 0§.03.95~

Die ErdgeschoB-FertigfuBbodenhdhe wird mit 0,3 m

iiber den hiichsten Punkt des am Gebdude anstehenden
natiirlichen Geldndes festqesetzt.

Bei der Entwisserung tiefliegender Rdume ist unbedingt

Bodendenkmal

\ . — DIN 1986 Ziffer 14 zu beachten.(Schutz gegen Riickstou)

C. Textliche Festsetzungen

1. Wohneinheitenbeschriinkung
1.1 In Einzelhgusern sind max. 2 Wohneinheiten
und in Doppelhiusem max. 4 Wohneinheiten (2 WE je DHH) zulissig.
2 Bau- u. Dachgesta'tung
21 Es sind Sattelddcher und Dachgauben zuldssig.
22 Garagengebdude sind nur innerhalb der Baugrenzen zuldssig.
Garagen und Nebengebdude in Wellblechbouweise sind nicht zuldssig.

& Zufahrten
3 Die Zufahrten zu den Garagen und Stelipidtzen sind wasserdurchlssig

(Pflastersteine, Rasengittersteine, wassergebundene Decken etc.) auszufiinren.

4. Einfriedungen

41 Mauern und Einfriedungen sind nur bis zu einer max. Hohe von 1.30 m

iiber Gehsteig— bzw. StraBenoberkante zulissig.
42  As Einfriedungen entlang der StraBe sind nur senkrechte Holzlottung,
als hinterliegende Einfriedung sind nur Maschendrahtzdune zuldssig.

5. Griinordnung, Gehdlzpflanzungen, Biume

a1 Folgende Gehdlze sind nicht zuldssig:
WeiBdorn, Quitte und Cotoneaster

Reihenpflanzungen mit Thujo od. Nadelgehdlzen sind nicht zuldssig.

52 Pro 350 qm nicht iiberbauter Grundstiicksfliche
ist mindestens ein groBkroniger Laubboum zu pflanzen.

Werden bei BoumaBnahmen Anzeichen gefunden, die ouf
einen Altlostenverdacht schlieBen lassen, ist das
Landratsamt Forchheim uaverziiglich zu informieren.

Markt Igensdorf

Landkreis Forchheim
Bebauungsplan:

lgensdorf
Untere Buhlstralle

mit integriertem
Granordnungsplan
1:1000

Igensdorf, den 03.0%. 04~

meister

Vi

Entwurf vom 25.06.1997

Anderung:  April 2004

Anderung: September 2004

Anderung:




Markt lgensdorf

Bebauungsplan

lgensdorf ,.Untere Biihlstrasse*
(FLNPI. BG Nr. 2)

Begriindung

Entwurf vom

13.05.2004

gedndert am

29.11.2004



1.1

1.2

1.3

VORBEMERKUNG
Gesetzliche Grundlagen

Das Bebauungsplanverfahren ist im Baugesetzbuch (BauGB) geregeit.
Die  bauliche Nutzung der  Grundsticke ist in der
Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgelegt. Die im Bebauungsplan
verwendeten Planzeichen wurden der Planzeichenverordnung (PlanzV)
entnommen. Die 6rtlichen Bauvorschriften wurden entsprechend Art. 91
der Bayerischen Bauordnung (BayBO) festgesetzt.

Zustandig fur die Aufstellung von Bebauungsplanen ist die Gemeinde.
Das Verfahren selbst ist in den §§ 1 — 13 BauGB geregelt.

Anlass zur Planung / Entwurfsziele

Die Gemeinde verfolgt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes eine
stadtebaulich sinnvolle Erganzung des 6stlichen Ortsrandes von
lgensdorf. Baulandentwicklungen sollen sich kunftig auf die zentralen
Orte Igensdorf und Mitteldorf konzentrieren um die vorhandene
Infrastruktur weiterhin zu stérken und zu erhalten.

Der Marktgemeinderat hat deshalb am 25.06.1997 den
Aufstellungsbeschluss fur einen qualifizierten Bebauungsplan gefasst.

Alternativen

Auf Grund der vorhandenen benachbarten Wohnbebauung ist eine
andere Nutzung nicht sinnvoll.



2.3

2.3.1

Lage innerhalb des Gemeindegebietes
Entwicklung aus dem Flachennutzungsplan

Der Planungsbereich ist im derzeit noch gultigen, aber veralteten
Flachennutzungsplan als landwirtschaftliche Nutzflache ausgewiesen.
Erweiterungsméglichkeiten fiir Wohnbebauung in Richtung Osten
wurden damals bereits durch Pfeile signalisiert.

o= g2r 3 -

Bei den in Aussicht genommenen Festsetzungen des Bebauungsplans
Igensdorf ,Untere Bihlistrasse” (BG Nr. 2) liegen die Voraussetzungen
des § 8 Abs. 2 BauGB, wonach der Bebauungsplan aus dem
Flachennutzungsplan zu entwickeln ist, nicht vor. Eine Genehmigung
nach § 10 Abs. 2 BauGB ist deshalb erforderlich.

Der Bebauungsplan Igensdorf ,Untere Buhlstrasse® (BG Nr. 2) wurde
aus dem neuen Flachennutzungsplan — Entwurf entwickelt.

Auszug aus dem neuen FLNPI.



2.4.2

2.5

2.6

Ver- und Entsorgung

In der geplanten neuen Erschliessungsstrasse ist die Verlegung eines
Mischwasserkanals und der Wasserleitung vorgesehen. Uber diese
Leitungen kann das Gebiet ver- und entsorgt werden.

Topographische Gegebenheiten
Das Gebiet liegt an einem nach Studen geneigten Hang.
Bau- und Bodendenkmaler

Innerhalb des vorgesehenen Geltungsbereiches befindet sich |t.
Darstellung im Flachennutzungsplan das Bodendenkmal ,BD
6333/53“. Das Bodendenkmal genie8t den Schutz nach dem Bayer.
Denkmalschutzgesetz, besonders nach Art. 7 Abs. 1 und Art. 8 Abs. 1
bis 4.

Folgende Nebenbestimmungen des Bayerischen Landesamtes fiir
Denkmalpflege, Schloss Seehof, 96117 Memmelsdorf werden
festgesetzt:

A. Der Antragsteller hat vor Beginn der Erdarbeiten eine sachgerechte
archéologische Sondierung im Einvernehmen und unter der
fachlichen  Aufsicht des Bayerischen Landesamtes  fur
Denkmalpflege (BLfD) im Bereich der geplanten Bauflache
durchzufiihren.

B. Nach Ergebnis der Sondierungen hat der Antragsteller eine
sachgerechte archaologische Ausgrabung im Einvernehmen und
unter der fachlichen Aufsicht des BLfD zur Sicherung und
Dokomentation aller von der geplanten Mafhahme betroffenen
Bodendenkmaler durchzufiihren nach den Grabungsrichtlinien und
dem Leistungsverzeichnis des BLfD.

C. Der Antragsteller hat alle Kosten der Sondierungen und der
Ausgrabungen zu tragen.

D. Mit den Erdarbeiten fur die geplante Manahme darf erst begonnen
werden, wenn die vorhandenen Bodendenkmaler sachgerecht
freigelegt, dokumentiert und geborgen wurden.

E. Die Untere Denkmalschutzbehérde behalt sich nachdriicklich vor,
weitere Bestimmungen nachtraglich aufzunehmen, zu &ndern oder
Zu erganzen sowie den Bescheid jederzeit zu widerrufen.

Fur das Auffinden weiterer Bodendenkmaler gilt Folgendes:

Im Fall des Auffindens von Bodendenkmalern ist der Finder verpflichtet,
diese bis zum Ablauf einer Woche nach der unverzuglichen Anzeige bei
der Archéologischen AuBenstelle Oberfranken, Schloss Seehof, 96117
Memmelsdorf (Tel. 0951/40950), unverandert zu belassen. Weitere
Erdarbeiten bedirfen der Erlaubnis, die bei der unteren
Denkmalschutzbehérde zu beantragen ist.

Baudenkmaler sind im Geltungsbereich nicht vorhanden.



3.1

3.1.1

3.1.2

3.2

INHALT DES BEBAUUNGSPLANES
Art und Mass der baulichen Nutzung

Art der baulichen Nutzung

Der Gebietscharakter wird als Allgemeines Wohngebiet im Sinne von
§ 4 BauNVO festgesetzt.

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Zuléssig
sind:

- Wohngebaude

- Die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und
Speisewirtschaften sowie nicht stérende Handwerksbetriebe

- Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke

Die unter § 4 Abs. 3 aufgefithrten Nutzungen sind auch ausnahmsweise
im Baugebiet nicht zulassig.

Mass der baulichen Nutzung

Das Mass der baulichen Nutzung innerhalb des Geltungsbereiches wird
bestimmt durch die Grundflachenzahl (GRZ), durch die Zahl der
Vollgeschosse (Z) und durch die Geschossflachenzahl (GFZ). Zur
eindeutigen Bestimmung des Masses der baulichen Nutzung ist stets
eine dreidimensionale Festsetzung erforderlich. Die Festsetzung von
zwei Massvorgaben ist hierfur ausreichend.

Um die kinftige Bebauung der Umgebung und dem Ortsrand
anzupassen, wird die Grundflachenzahl (GRZ) auf 0,30 festgesetzt. Die
Grundflachenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Grundstiicksflache
tberbaut und befestigt werden darf (s. § 19 BauNVO).

In Anlehnung an die vorhandene Bebauung und unter Riicksichtnahme
auf den umliegenden Bereich wird die Zahl der Vollgeschosse auf
zwei festgesetzt (ll). Moglich sind somit Untergeschoss, Erdgeschoss
und ein ausgebautes Dachgeschoss.

Bauweise

Die Bauweise bestimmt, in welcher Art und Weise die Geb&ude auf den
Grundstiicken in Beziehung zu den seitlichen Grundstlicksgrenzen bzw.
der angrenzenden Bebauung stehen.

Im gesamten Gebiet ist die offene Bauweise mit Einzelhdusern bzw.
Doppelhéausern zulassig (ED). Offene Bauweise bedeutet, dass die
Abstandsflachen nach Art. 6 BayBO auf den Baugrundstiicken liegen



3.7

3.8

3.9

3.10

11

Verkehrsflachen

Die geplante verkehrliche ErschlieBung des Areals erfolgt Uber die
bereits vorhandene Stralle ,Untere Buihistrale“ und Uber die neu zu
schaffende  Anbindung im  Siden. Entlang der neuen
ErschlieBungsstrale wird links und rechts ein neuer Gehweg angelegt,
um vor allem fur Kinder einen sicheren Schulweg zu schaffen.

Versorgungsleitungen

Die Entwasserung des Gebietes erfolgt im Mischsystem. Das Abwasser
wird der vorhandenen Ortskanalisation zugefiihrt. Diese ist an die
Verbandsklaranlage des Zweckverbandes Obere Schwabach
angeschlossen. Die geplanten Leitungen sind im Plan dargestellt.

Um die Menge des anfallenden Oberflachenwassers zu begrenzen,
sollen die privaten Verkehrsflachen versickerungsfahig angelegt
werden.

Der Anschluss an die Wasserleitung erfolgt an die gemeindeeigene
Wasserversorgung Igensdorf.

Offentliche Griinanlagen

Offentliche Griinanlagen, z.B. fur Kinderspielplatze werden keine
ausgewiesen. Die Baugrundsticke sind so grofl bemessen, dass
Spieleinrichtungen fiir Kleinkinder auf den eigenen Grundstiicken
errichtet werden kdnnen.

Der nachste 6ffentliche Spielplatz befindet sich unweit auf dem Gelande
der alten Grundschule.

Ortliche Bauvorschriften und Gestaltung

Gem. § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit Art. 91 BayBO hat die
Marktgemeinde einige ortliche Bauvorschriften im Bebauungsplan
festgesetzt. Insbesondere trifft dies auf die Gestaltung der Geb&ude zu.

In Anlehnung an die frankische Bauweise missen die Gebdude ein
Satteldach erhalten, wobei eine Dachneigung von 42 + 3° festgelegt
wurde. Bei Garagen und Nebengebduden ist aus gestalterischen
Grunden auch eine niedrigere Dachneigung bis 27° méglich.

Die Hohe des Kniestockes wurde auf 0,50 cm festgelegt.

Die Erdgeschoss-Fertigfussbodenhdhe wird mit 0,3 m liber dem
hochsten Punkt des anstehenden natiirlichen Geldndes festgesetzt.

Die Eingangshohe (Hohenlage) der siid-dstlich gelegenen
Bauflaichen solite sich am Bestand orientieren, um Schéaden
vorzubeugen. Sie ist deshalb mit dem Wasserwirtschaftsamt
abzustimmen.



41

4.2

4.3

13

UMWELTSCHUTZENDE BELANGE
Umweltvertriaglichkeit

Nach dem Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) vom
27.07.2001 besteht eine Verpflichtung zu prufen, ob zum
Bebauungsplan eine Umweitvertraglichkeitspriifung durchgefiihrt
werden muss.

Nach der Anlage 1 zum UVPG muss eine Prifung im Einzelfall
vorgenommen werden, wenn die zulassige Grundflache 20.000 m?
Ubersteigt. Das Netto-Bauland Ubersteigt die 20.000 m? nicht, daher ist
eine Umweltvertraglichkeitspriifung fur dieses Gebiet nicht erforderlich.

Immissionen

Im Westen und Osten liegt der Geltungsbereich an Wohnbebauung an.
Im Osten und Suden grenzt der Bebauungsplan an landwirtschaftliche
Flachen. Eine Beeintrachtigung tiber das zuldssige MaR hinaus ist nicht
Zu erwarten.

Landwirtschaftliche oder andere geruchsintensive Betriebe sind nicht in
unmittelbarer Nachbarschatt.

Vorgesehene MaBnahmen zur Griinordnung

Zur Ein- und Durchgrinung des Gebietes werden folgende
Festlegungen getroffen:

- Anordnung eines Pflanzgebots entlang der 6stlichen Grenze des
Planungsbereiches mit standortheimischen und  standort-
entsprechenden Arten zur Ausbildung eines neuen grinen
Ortsrandes.

- Zur Durchgriinung des Gebietes ist pro 300 m? nicht Uberbauter
Grundstiicksflache mindestens ein groR3kroniger, einheimischer
Laubbaum zu pflanzen.

- Grundstiickseinfassungen mit Nadelhdlzern und exotischen
Pflanzenformen (z.B. Thujen, Zedern, Zypressen) sind verboten.

- Zur Einfriedung ist auf durchgehende Sockel zu verzichten, um die
Wanderbeziehungen wild lebender Kleintierarten (z.B. Igel) nicht zu
unterbrechen.

- Die Bodenversiegelung ist so gering wie moglich zu halten.
Befestigte Flachen, wie Stellplatze, Garagenzufahrten ect. sind
versickerungsfahig herzustellen, z.B. mit Rasengittersteinen, Natur-
und Betonsteinpflaster mit Rasenfugen, wassergebundenen Decken



4.1

4.2

4.3

6.1

6.2

6.3

Schutzgut Boden

Der Versiegelungsgrad wird durch geeignete MaRnahmen (vgl. z. B.
Listen 2 und 3a) begrenzt.

Schutzgut Wasser

Es liegt ein ausreichender Flurabstand zum Grundwasser vor.
Erlduterung: Die Baukorper werden nicht ins Grundwasser eindringen.

Quellen und Quelifluren, wasserfiihrende Schichten
(Hangschichtwasser) und regelmaBig Uiberschwemmte Bereiche
(Auenschutz) bleiben unberihrt.

Im Baugebiet sind geeignete MaBnahmen zum Schutz des Wassers
vorgesehen.

Erlduterung: Eine moglichst flachige Versickerung, z. B. durch begrinte
Flachen oder Versickerungsmulden, wird gewéhrleistet; private
Verkehrsflachen und Stellplatze erhalten wasserdurchlassige Belége.

Schutzgut Luft / Klima

Bei der Planung des Baugebietes wurde auf Frischluftschneisen und
zugehdrige Kaitluftentstehungsgebiete geachtet.

Erlauterung: Durch die Bebauung wird weder eine Frischluftschneise
noch ein zugehoriges Kaltluftentstehungsgebiet mafgeblich
beeintrachtigt.

Schutzgut Landschaftsbild
Das Baugebiet grenzt an eine bestehende Bebauung an.

Die Planung beriicksichtigt exponierte und fir das Landschaftsbild oder
die naturgebunde Erholung bedeutsame Bereiche.

Erlduterung: Das Baugebiet beeintrachtigt weder exponierte, weithin
sichtbare Héhenriicken/Hanglagen noch kulturhistorische bzw.
landschaftspragende Elemente (z.B. Kuppe mit Kapelle 0. &.);
maRgebliche Erholungsraume werden berlicksichtigt.

Einbindung in die Landschaft:

Fur die landschaftstypische Einbindung sind geeignete Maftnahmen
vorgesehen (z. B. Ausbildung eines griinen Ortsrandes, vgl. z. B. Liste
4).
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X ja

[ nein

Art der MaRnahmen:
siehe vorst.
Grunordnung

X ja [ nein

ja ] nein

X ja J nein

Art der Maltnahmen:
siehe vorst.
Grinordnung

X ja 1 nein

X ja

X ja

[ nein
[ nein

X ja O nein

Art der Maftnahmen:

Besondere Ausgleichsmassnahmen werden nicht erforderlich. Die
Festsetzungen in der vorstehenden Griinordnung sind
ausreichend.
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MASSNAHMEN ZUR VERWIRKLICHUNG
Bodenordnung

Zur Neugestaltung der kiinftigen &ffentlichen und privaten
Grundstiicksflachen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird ein
Umlegungsverfahren nach §§ 45 ff BauGB empfohlen.

BETEILIGTE FACHSTELLEN

Am Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes werden folgende
Stellen und Behérden beteiligt:

Landratsamt Forchheim
Regierung von Oberfranken
Wasserwirtschaftsamt Bamberg
Vermessungsamt Forchheim
Landesamt fir Denkmalpflege
Regionaler Planungsverband Oberfranken — West
Strassenbauamt Bamberg

Amt fir Landwirtschaft
Forstamt Weif3enohe

Deutsche Post AG

E-On

Ortsheimatpfleger Herr Voit
Markt Eckental

Markt Neunkirchen a.Br.

Stadt Grafenberg

Gemeinde Weillenohe
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Erschlielfung "Untere Bihlstral3e"

Ausfuhrende Firma:

Otto Muhlherr Bau GmbH
Koppelsdorfer Str. 72
96515 Sonneberg

Ausfuhrungszeitraum: 10/2017 bis 09/ 2018

Bestandsplan Kanal/ Wasser
M 1:500

30.10.2018
Planungsburo Miller Eckental
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mue
Textfeld
Markt Igensdorf
Erschließung "Untere Bühlstraße"

Ausführende Firma:
Otto Mühlherr Bau GmbH
Köppelsdorfer Str. 72
96515 Sonneberg

Ausführungszeitraum: 10/2017 bis 09/ 2018

Bestandsplan Kanal/ Wasser
M 1:500

30.10.2018
Planungsbüro Müller Eckental

mue
Nordpfeil
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